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sitiven TG6IgAAntikörper (7.2 AU; 
Referenzbereich < 2.6 AU) den ersten 
Hinweis auf eine Glutenassoziierte 
Problematik. Zur Diagnosesicherung 
wurde eine molekulargenetische 
HLADQ2/DQ8Typisierung durch
geführt, und der Patient konnte als 
Träger eines zur Zöliakie prädispo
nierenden HLADQ2Haplotyps 
identifiziert werden. Somit ergab sich 
die Dia gnose: GlutenAtaxie auf dem 
Boden einer NichtZöliakieGluten
sensitivität (NCGS). 

Unter einer strikt glutenfreien 
Diät verschwand die gastrointestina
le Symptomatik innerhalb von Ta
gen, und bereits nach zwei Wochen 
kam es zu einer Gewichtszunahme 
von 8 kg. Bemerkenswerterweise bil
dete sich die ataktische Gangstörung 
innerhalb von nur sechs Wochen 
komplett zurück. 

Die geschilderte Kasuistik de
monstriert eindrucksvoll die Mög
lichkeit einer Systembeteiligung im 
Rahmen der NCGS – so, wie man 
sie auch bei klinischen Verlaufs
formen der Zöliakie beobachten 
kann. Darüber hinaus unterstreicht 
dieser Fall die Bedeutung eines fä
cherübergreifenden (Allgemeinme

dizin, Innere Medizin, Neurologie, 
Radiologie, Labordiagnostik, Pa
thologie, Diätologie) Diagnose und 
Therapieansatzes.

3. Platz
Kollaps bei Nahrungsaufnahme
Dr. Julia Rosam, Telfs

Herr D., 60 Jahre, 169 cm, 71 kg, 
selbstständiger JalousienInstalla
teur, Raucher (15 py), verheiratet, 
sportlich, stellt sich erstmalig am 
27.05.2024 vor. Vorerkrankungen 
bestehen lediglich eine AE, TE, 
Nierenkolik und eine degenerative 
Gelenkserkrankung. Herr D. nimmt 
keine Medikamente.

Er war ungefähr eine Woche zu
vor beim Radfahren. Laut seinen 
Angaben sei er in bester körperli
cher Verfassung gewesen und habe 
beim Fahrradfahren keinerlei Symp
tome verspürt. Einen Tag darauf tre
ten plötzliche Schwindelattacken für 
einige Sekunden immer beim Schlu
cken und Kauen auf. Diese Episoden 
haben auch zur Bewusstlosigkeit 
von ca. zehn Sekunden geführt, die 
von der Ehefrau beobachtet wurde. 
Es bestand keine Anfalls/Krampf
symptomatik und auch keine post
iktale Müdigkeit. Jedoch habe der 
Patient zunehmend Angst vor der 

Nahrungsaufnahme und den damit 
verbundenen Schwindelattacken.

Bei der Untersuchung gestal
tet sich der Patient unauffällig. 
Er präsentiert lediglich einen et
was erniedrigten Blutdruck von 
100/70 mmHg (wobei ansonsten 
eher höhere Blutdruckwerte zu 
Hause selbst gemessen werden), 
Puls 74/min und SpO2 97 %. Auch 
der restliche internistische Status 
gestaltet sich ohne Befund.

Mit dem Verdacht auf ein hyper
reagibles Glomus caroticum erfolgt 
eine Überweisung zur Neurosono
grafie und zum niedergelassenen 
Internisten mit der Bitte um ein 
BelastungsEKG. Außerdem erhält 
der Patient eine Zuweisung zur Phy
siotherapie bei Cervicalgie.

Die Untersuchung der Halsgefäße 
erweist sich als unauffällig, und der 
Internist diagnostiziert eine un
behandelte Hypertonie, weswegen 
mit Valsartan 160 mg 1/201/2 
und Amlodipin 5 mg 1/200 be
gonnen wird. Eine Herzechokar
diografie, das EKG und auch eine 
Abdomensonografie sind ohne Be
fund. Im Labor fällt lediglich eine 
Hyperlipid ämie auf.

Dann erfolgt die Überweisung 
an die neurologische Abteilung 
der hiesigen Klinik. Doch auch 
hier wird kein neurologisches Kor

relat für Herrn D.s Beschwerden 
gefunden.

Mit fester Nahrung  
der Ohnmacht nahe

Herr D. ist derweil zunehmend ver
unsichert. Die Schwindelsymptoma
tik hat sich in keinerlei Hinsicht ver
bessert. Er ernährt sich mittlerweile 
nur noch flüssig oder breiig und hat 
Angst vor dem Schlucken. Er fühlt 
sich immer wieder einer Ohnmacht 
nahe und verspürt bei fester Nah
rung zusätzlich eine Hitze im Kopf.

Nach dem zweiten Kollaps er
folgt die neuerliche neurologische 
Kontrolle an der Notambulanz der 
Landesklinik. Doch auch dieses Mal 
wird Herr D. nach ambulanter Un
tersuchung mit dem Verweis auf eine 
internistische Abklärung nach Hause 
entlassen.

Herr D. zieht einen weiteren nie
dergelassenen Internisten hinzu, und 
es wird ein LangzeitEKG veranlasst. 
In diesem zeigt sich ein intermittie

render AVBlock III°, weswegen der 
Patient schlussendlich Ende Juni 
an die Interne Abteilung des Kran
kenhauses Hall überwiesen wird. Er 
wird stationär aufgenommen und 
präsentiert sich jedoch auch hier 
in unauffälligem internistischem 
Status. Die Infektanamnese ist un
auffällig, auch ein neuerliches EKG 
und ein Thoraxröntgen gestalten 
sich ohne Befund. Er wird jedoch an 
einen Herzmonitor angeschlossen.

Als der Patient bereits entlas
sen werden soll, verlangt dieser ein 
Wurstbrot (er hat zuvor auf eigenen 
Wunsch und aufgrund der bestehen
den Angst vor fester Nahrung nur 
Breikost konsumiert) – und es ge
schieht das Unglaubliche! Das Herz 
des Patienten setzt beim Schluckakt 
für acht Schläge komplett aus, und 
der Patient bietet eine Asystolie! Es 
erfolgt umgehend eine TEE und die 
Implantation eines DDD Biotronik 
Schrittmachers.

Es handelt sich vermutlich um 
einen intermittierenden AVBlock 
extrinsischer Genese (Situationssyn
kopen) – wobei es höchst ungewöhn
lich ist, dass lediglich der AVKnoten 
auf diesen Reflex reagiert. Als Diffe
renzialdiagnose steht ein adenosen
sitiver AVKnoten im Raum.

Herr D. wird beschwerdefrei entlas
sen – seine Lebensqualität ist zurück.

Das Herz des Patienten  
setzt beim Schluckakt für  

acht Schläge komplett aus, 
und der Patient bietet  

eine Asystolie
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Die praktische Frage

Kilometergeld neu & e-Rechnungspflicht

Wie die neue Kilometergeld-
verordnung zum Klima schutz 
 beitragen wird
Die Anpassung der Kilometergeld
verordnung ist in Österreich seit Jah
reswechsel in Geltung. Seit 1.1.2025 
werden die Aufwendungen für die 
betriebliche oder berufliche Ver
wendung eines Pkw, Fahrrads oder 
Motorrads mit einem Kilometergeld 
von EUR 0,50/km angesetzt. Zuvor 
lag die entsprechende Bewertung 
bei EUR 0,42/km. Die in Kraft ge
tretene Anpassung entspricht einer 
jahrzehntealten Forderung: Die alte 
Verordnung wurde am 1. Juli 2008 
in Kraft gesetzt und galt für 16 Jahre 
und sechs Monate. In diesem Zeit
raum gab es einen kumulativen An
stieg des Preisniveaus von rund 40 %, 
der – wäre es zu einer inflationsad
äquaten Anpassung gekommen – zu 
einem Kilometergeld in Höhe von 
EUR 0,59/km geführt hätte. 

Fahrräder und E-Bikes  
dem Pkw gleichgestellt

Der Betrag für jede im Auto mitbe
förderte Person («Fahrgemeinschaf
ten») wurde von EUR 0,05/km auf 
EUR 0,15/km sogar verdreifacht. 
Ebenso wird das Kilometergeld für 
Motorräder, Fahrräder und EBikes 
auf EUR 0,50/km angeglichen, wobei 

es zuvor bei EUR 0,24 für 
Motorräder und EUR 0,38 
für Fahrräder und EBikes 
lag. Durch die Vereinheit
lichung der Sätze für Mo
torräder, Fahrräder und 
EBikes auf das Niveau
von Pkw setzt die neue Ver
ordnung ein klares Signal
für mehr Nachhaltigkeit im
Verkehr. Zusätzlich wird die Kilo
meterhöchstgrenze für Fahrräder
und EBikes von bisher 1500 km
auf 3000 km pro Jahr angehoben, 
während die Obergrenze für
Pkw und Motorräder unver
ändert bei 30 000 km pro
Jahr bleibt. Diese Ände
rungen zielen darauf ab, 
die Nutzung umwelt
freundlicher Verkehrs
mittel wie Fahrräder
und EBikes zu fördern
und gleichzeitig die Bil
dung von Fahrgemein
schaften attraktiver zu
machen. Für berufliches
«ZuFußGehen» auf
Anschlussstrecken kön
nen EUR 0,38/km angesetzt werden.

Die KilometergeldVerordnung 
gibt auch vor, dass ein Fahrtenbuch 
zum Nachweis der betrieblichen/
beruflichen Fahrten bestimmte Pa
rameter enthalten muss: Datum, 

Kilometerstand, Anzahl der betrieb
lichen/beruflichen Tageskilometer, 
Ausgangs und Zielpunkt sowie 
Zweck der betrieblichen/beruflichen 
Fahrten. Es ist keine Erfassung der 
privaten Kilometer erforderlich.

Warum die deutsche 
 e-Rechnungspflicht auch in
 Österreich von Interesse ist
In Deutschland ist eine richtungs
weisende Norm in Kraft getreten
– richtungsweisend deshalb, weil in

Österreich mit ähnlichen 
Regelungen zu rechnen 
ist. Seit dem 1. Jänner 
2025 dürfen bei unseren 
Nachbarn Rechnungen 
im B2BBereich nur 
noch elektronisch aus
gestellt werden.

Der Hintergrund die
ser Regelung liegt auf 
EUEbene: Die Europäi

sche Kommission möchte das 
Mehrwertsteuersystem ver
einfachen. Die sogenann
ten ViDAMaßnahmen 
(VAT in the Digital Age) 
sollen allgemein ab 2028 

in Kraft treten. Deutsch
land hat beim EURat 

eine ausdrückliche Ge
nehmigung eingeholt, um 
die eRechnungspflicht be
reits ab 2025 umsetzen zu 
können.

In Österreich sind 
von dieser Entwick
lung zunächst nur Un
ternehmen betroffen, 

die in Deutschland eine 
Niederlassung haben. Mit der Ein
führung der ViDARegelungen im 
Jahr 2028 sind jedoch auch hierzu
lande vergleichbare Maßnahmen 
zu erwarten. Diese sind von beson
derer Relevanz, da der Vorsteuer
abzug künftig von der Einhaltung 
der ViDARegeln abhängen wird. 
Die geplanten Änderungen sind 
durchaus weitreichend: Die Frist zur 
Rechnungslegung verkürzt sich auf 
zehn Tage ab Entstehung der Steu
erschuld. Es werden neue Merkmale 

zur Identifizierung des Geldflusses 
eingeführt. Digitale Meldepflichten 
kommen hinzu.

Was gilt bereits in 
Deutschland?

Eine elektronische Rechnung ist in 
Deutschland definiert als eine Rech
nung, die in einem klar strukturier
ten digitalen Format erstellt, ver
schickt und empfangen wird, sodass 
sie elektronisch weiterverarbeitet 
werden kann. Rechnungsaussteller 
und Rechnungsempfänger kön
nen das strukturierte elektronische 
Format miteinander vereinbaren, 
solange es alle erforderlichen Anga
ben enthält. Das lässt einen gewissen 
Spielraum für unterschiedliche Rech
nungsformate offen.

In Österreich sind von der 
 e-Rechnungspflicht zunächst
nur Unternehmen betroffen,

die in Deutschland eine 
 Niederlassung haben

Wichtig zu beachten: Eine per E
Mail versendete PDFRechnung gilt 
nicht mehr als elektronische Rech
nung. Bis Ende 2026 können B2B
Umsätze zwar noch auf Papier oder 
in älteren elektronischen Formaten 
abgerechnet werden – jedoch nur 
mit ausdrücklicher Zustimmung 
des Rechnungsempfängers. Ab 2028 
müssen dann alle Rechnungen den 
neuen Anforderungen entsprechen.

Die neue  
Kilometergeld verordnung  

setzt ein klares Signal für mehr 
Nachhaltigkeit im Verkehr
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